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123 Entwurf der Nachtragssatzung der Stadt Köln für die 
Haushaltsjahre 2020 und 2021

Der Entwurf der Nachtragssatzung der Stadt Köln für die Haus-
haltsjahre 2020 und 2021 wird am 14.05.2020 dem Rat zuge-
leitet und liegt ab dem 14.05.2020 nach §§ 80, 81 GO NRW  
für 14 Tage zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Abgabepflichtige kön-
nen nach §§ 80, 81 GO NRW Einwendungen gegen den Ent-
wurf der Nachtragssatzung und ihrer Anlagen vom 14.05.2020 
bis zum 27.05.2020 erheben, über die der Rat in öffentlicher 
Sitzung am 18.06.2020 beschließt. Einwendungen sind schrift-
lich an die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Kämmerei, 
Venloer Straße 151, 50672 Köln zu richten bzw. können münd-
lich bei der vorgenannten Stelle zu Protokoll gegeben werden. 

Die Einsichtnahme kann montags bis freitags in der Zeit von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der Kämmerei, Dienstgebäude One 
Cologne, Venloer Straße 151, Zimmer 10.17, erfolgen. Es wird 
um telefonische Terminvereinbarung unter der folgenden Tele-
fonnummer: 0221/221-25085 oder per E-Mail unter kaemmerei 
@stadt-koeln.de gebeten.

Köln, den 13.05.2020	 Henriette Reker
	 Die Oberbürgermeisterin
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